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RS OGH 1956/5/30 7Ob265/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1956

Norm

ZPO §408

ZPO §496 Abs1 Z1

Rechtssatz

Die Übergehung des Antrages, den Kläger wegen mutwilliger Prozeßführung zur Bezahlung eines

Entschädigungsbetrages zu verurteilen, muß der Beklagte zum Anlaß eines Antrages auf Fällung eines

Ergänzungsurteiles nehmen oder mit Berufung rügen.
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